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Die Mehrheit der Unternehmen hat
sich auf die Umstellung der Konso-
lidierungsregelungen sehr gut vor-
bereitet und Konsolidierungshand-
bücher, IT-Systeme und nicht zuletzt
die Prozesse zur Erstellung der Finanz-
berichte entsprechend angepasst. Es
ist daher nicht verwunderlich, dass in
der Praxis ein sehr hoher Sicherheits-
grad in der Anwendung der Rege-
lungen zur Vollkonsolidierung beob-
achtet werden kann, bildet der IFRS 10
(Konzernabschlüsse) doch den Schwer-
punkt der Regelungen zur Konsolidie-
rung von Unternehmen. Ebenso ist in
der Praxis zu beobachten, dass es
immer wieder zu Anwendungsschwie-
rigkeiten bei der Bilanzierung von Ge-
meinschaftsunternehmen (Joint Ven-
tures) kommt, weshalb die Regelun-
gen des IFRS 11 „Gemeinschaftliche
Vereinbarungen“ in ihrem Kern im
folgenden nochmals kurz dargestellt
werden sollen.

IFRS 11
Gemeinschaftliche 
Vereinbarungen
Seit gut zweieinhalb Jahren sind die Neuregelungen der IFRS
zur Konsolidierung von Unternehmen in der finalen Version
verfügbar. Nach dem erfolgreichen EU Endorsementverfahren
sind diese Regelungen nun EU-weit für alle kapitalmarktorien-
tieren Unternehmen anzuwenden, soweit ihr Geschäftsjahr nach
dem 1. Januar 2014 beginnt. 

von Prof. Dr. Martin Klem und Michael Kapitza



Gemeinschaftliche 
Beherrschung bedeutet
Einstimmigkeit

Eine gemeinschaftliche Vereinbarung
ist nach IFRS 11 dadurch gekennzeich-
net, dass (mindestens) zwei Parteien
auf Grundlage einer vertraglichen Ver-
einbarung die gemeinschaftliche Be-
herrschung über die gemeinsam ver-
folgten Tätigkeiten innehaben. Die
Parteien müssen gemeinschaftlich die 
Beherrschung, wie in IFRS 10 definiert,

ausüben können. Die Gemeinsamkeit
bedeutet nach IFRS 11 Einstimmigkeit,
d.h. jede Partei kann Entscheidungen
blockieren und die anderen an der al-
leinigen Beherrschung hindern.

Gemeinschafts-
unternehmen oder 
gemeinschaftliche 
Tätigkeit

Kern des IFRS 11 ist die Abgrenzung
zwischen Gemeinschaftsunternehmen
(Joint Ventures) und gemeinschaftli-
che Tätigkeit (Joint Operations). Wäh-
rend erstere Rechte am Eigenkapital
und damit auch Anteile am Gewinn
oder Verlust begründen, begründen
Joint Operations Rechte und Verpflich-
tungen an (einzelnen) Vermögenswer-
ten und Schulden. Die grundsätzliche
Klassifizierung hängt somit von den
vertraglichen Rechten und Pflichten
des Bilanzierenden ab, die dieser aus
der gemeinschaftlichen Vereinbarung
besitzt. Ist das Ergebnis dieser Klassi-
fizierung, dass es sich um ein Gemein-
schaftsunternehmen handelt, ist die-
ses nach der Equity Methode zu bilan-
zieren. Handelt es sich um eine ge-
meinschaftliche Tätigkeit, sind die
genutzten Vermögenswerte oder
Schulden anteilig (=quotal) zu bilan-

zieren. Das in IAS 31 enthaltene Wahl-
recht zur Bilanzierung nach der Quo-
tenkonsolidierung wurde mit IFRS 11
abgeschafft.
    Dies kann an einem einfachen Bei-
spiel skizziert werden: Zwei Parteien
beschließen, eine Maschine anzuschaf-
fen und diese auch gemeinsam zu be-
treiben. Die Parteien vereinbaren, dass
die Maschine beiden Teilen je zur
Hälfte gehört und auch je zur Hälfte
genutzt werden darf. Ferner haben
beide zu gleichen Teilen die Unter-

haltskosten zu tragen. Dieser Sachver-
halt führt in der Beurteilung nach IFRS
11 dazu, dass ein gemeinschaftlich
genutzter Vermögenswert vorliegt
(jointly controlled asset) und daher
jede Partei ihren Anteil an der Ma-
schine bilanziert. Vereinbaren die Par-
teien jedoch, dass die Maschine über
eine GmbH erworben wird, kann das
Ergebnis sein, dass es sich um ein Joint
Venture handelt.

Voraussetzung hier jedoch ist, dass
diese GmbH über gesellschafterähn-
liche Vorgänge gesteuert wird, also
die Gesellschafterstellung im Vorder-
grund steht. Mit anderen Worten:
Begründet die gemeinschaftliche Ver-
einbarung Rechte (und Pflichten) am
Nettovermögen der GmbH und nicht
an deren einzelnen Vermögenswerten
und Schulden, wird es sich i.A. um ein
Gemeinschaftsunternehmen handeln.
Zusammenfassend zeigt dieses Bei-
spiel auch das vergleichsweise große
Gestaltungspotenzial, das die Bilan-
zierenden nach IFRS 11 haben. Die
Klassifizierung in diese beiden Arten

gemeinschaftlicher Vereinbarungen
lässt sich anhand des auf der nächsten
Seite abgebildeten Entscheidungs-
baums (vgl. IFRS 11.B33) grafisch dar-
stellen.

At-Equity gegenüber 
anteiliger Bilanzierung

Handelt es sich um eine gemeinschaft-
liche Tätigkeit (Joint Operations),
bilanziert jeder der beteiligten Par-
teien seine ihm unmittelbar zugeord-
neten Vermögenswerte, Schulden,
Aufwendungen und Erträge sowie
seinen Anteil an den gemeinschaftlich
gehaltenen Vermögenswerten und
Schulden bzw. seinen Anteil an den
gemeinschaftlich erwirtschafteten Er-
trägen und gemeinschaftlich angefal-
lenen Aufwendungen.
    Liegt hingegen ein Gemeinschafts-
unternehmen vor, d.h. die beteiligten
Parteien haben einen anteiligen An-
spruch nur auf Nettovermögen und
das Ergebnis des Gemeinschaftsunter-
nehmens, ist nunmehr ausschließlich
nach der Equity-Methode zu bilan-
zieren, denn nur durch die Equity-
Methode erfolgt die korrekte bilan-
zielle Abbildung der Beteiligung am
Nettovermögen (= Eigenkapital) des
Gemeinschaftsunternehmen.

Die Essenz daraus

Die Neuregelungen des IFRS 11 sind
konzeptionell eine Abkehr von der Bi-
lanzierung nach der rechtlichen Form
der Zusammenarbeit, wie dies IAS 31
noch vorsah, hin zu einer wirtschaft-
lichen Betrachtung von Rechten und
Pflichten der Parteien einer gemein-
schaftlichen Vereinbarung. Begründen
diese Rechte und Pflichten einen An-
teil an (einzelnen) Vermögenswerten
und Schulden, liegt eine gemein-
schaftliche Tätigkeit (Joint Operations)
vor, bei der die Parteien ihre Anteile
an den Vermögenswerten, Schulden,
Aufwendungen und Erträgen einzeln
bilanzieren. Stellen diese Rechte und
Pflichten jedoch einen Anteil am Net-
tovermögen (= Eigenkapital) dar, han-
delt es sich um ein Gemeinschafts-
unternehmen (Joint Venture) und die
Parteien bilanzieren ihre Beteiligung
an dem Joint Venture nach der Equity-
Methode.

Die Bilanzierung nach IFRS 11 unterscheidet zwischen 
Gemeinschaftsunternehmen und gemeinschaftlicher Tätigkeit.

Unternehmen haben einen 
Gestaltungsspielraum, 
da es auf die wirtschaftliche
Betrachtungsweise der 
gemeinschaftlichen 
Vereinbarung ankommt.
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Klassifizierung einer gemeinschaftlichen 
Vereinbarung, die über ein separates Vehikel
strukturiert wird

Rechtliche Form des 
separaten Vehikels

Bedingungen 
der vertraglichen 
Vereinbarung

Sonstige Tatsachen
und Umstände

Überträgt die rechtliche
Form des separaten 
Vehikels den Parteien
Rechte an den Vermögens-
werten und Verpflich-
tungen für die Schulden
der Vereinbarung?

Ist in den Bedingungen 
der vertraglichen 
Vereinbarung festgelegt,
dass die Parteien Rechte
an den Vermögenswerten
und Verpflichtungen 
für die Schulden der 
Vereinbarung haben?

Haben die Parteien die
Vereinbarung so gestaltet,
dass:
(a)  deren Tätigkeiten 
      hauptsächlich dazu 
      dienen, den Parteien 
      Erzeugnisse und 
      Leistungen zur Ver-
      fügung zu stellen 
      (d. h. die Parteien 
      haben Rechte an so 
      gut wie dem gesamten 
      wirtschaftlichen 
      Nutzen der im separa-
      ten Vehikel gehaltenen 
      Vermögenswerte), und
(b)  sie laufend davon 
      abhängig ist, dass die 
      Parteien die Schulden 
      aus der von ihr aus-
      geübten Tätigkeit 
      begleichen?
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